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A. Beteiligungen mit mehr als 25 vom Hundert: 
 
1. Oberndorfer Wohnungsbau GmbH 
 Hauptstraße 10, 78727 Oberndorf a. N. 

 
Gründung: 
 
9. November 1936 
 
 

Eintragung: 
 
am 26. Februar 1937 in das Handelsregister beim Amtsgericht Oberndorf a. N.  
unter Band II. Nr. 171, umgeschrieben nach HRB 12 Ob, Amtsgericht Rottweil, 
umgeschrieben nach HRB 480012 Amtsgericht Stuttgart 
 
 

Gegenstand des Unternehmens: 
 
Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung 
 
a) Wohnungsversorgung für breite Schichten 
  der Bevölkerung sicher zu stellen, 
 
b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der  
  Infrastruktur zu unterstützen, 
 
c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
  durchzuführen, 
 
d) im Namen und im Auftrag der Stadt Oberndorf a. N. und der  
  Gemeinden Epfendorf und Fluorn-Winzeln Gebäude zu errichten 
  und zu sanieren. 
 
 

Beteiligungsverhältnisse: 
 
Die Stadt Oberndorf a. N. ist mit 127.400 Euro  
an der Stammeinlage von 130.000 Euro beteiligt, 
dies entspricht einem Anteil von 98 %. 
 

 Die Gemeinde Epfendorf und die Gemeinde Fluorn-Winzeln  
 sind mit jeweils 1.300 Euro an der Stammeinlage beteiligt,  
 dies entspricht einem Anteil von jeweils 1 %. 
 

 
 Im Jahr 2020 hat die Stadt Oberndorf a. N. an die Oberndorfer Wohnungsbau 
GmbH eine weitere Kapitaleinlage von 100.000 Euro gewährt. Die Kapitaleinla-
ge zum 31.12.2020 beträgt 200.000 Euro. 



 

 Organe des Unternehmens: 
 
a) Geschäftsführung: 

  Frau Gabriele Götz 
  Herr Lothar Kopf   
 
 
b) Aufsichtsrat: 

  Herr Bürgermeister Hermann Acker, Aufsichtsratvorsitzender 
  Herr Mark Prielipp 
  Herr Martin Karsten 
  Frau Ruth Hunds 
  Herr Gerhard Melber 
 
 

 Beteiligungen des Unternehmens: 
  
 keine 





































 

 

B) Beteiligungen mit 25 vom Hundert und weniger: 
 

1.  SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 
 
Gründung: 
 
15.06.2011 mit Änderung vom 04.07.2011 
 
 
Eintragung: 
 
am 13.07.2011 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der 
Nummer HRB 735729 
 
 
Gegenstand des Unternehmens:  
 
Betrieb und Unterhaltung des ehemals Städtischen Krankenhauses Oberndorf a. 
N. im Rahmen des Versorgungsauftrags der Stadt Oberndorf a. N. und nach 
Maßgabe der jeweiligen Ausweisung im Krankenhausplan des Landes Baden-
Württemberg, insbesondere voll-, teil-, vor- und nachstationäre Krankenhaus-
leistungen sowie ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische 
Leistungen. Hinzu kommt der Betrieb von Einrichtungen der Aus- und Fortbil-
dung. 
 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 
Die Stadt Oberndorf a. N. ist mit 25.000,00 Euro am Stammkapital von  
100.000,00 Euro beteiligt, dies entspricht einem Anteil von 25 %. Die SRH 
Kliniken GmbH, Heidelberg sind mit 75.000 Euro am Stammkapital beteiligt. 
Dies entspricht einem Anteil von 75 % beteiligt.  
 
 
Organe des Unternehmens: 
 
a) Geschäftsführer: 

Jochen Glöckner (bis 08.05.2020) 
Dr. med. Andor Toth MBA (ab 01.05.2020) 

 
b) Gesellschafterversammlung: 

SRH Kliniken GmbH Heidelberg 
Stadt Oberndorf am Neckar 
 
 

Beteiligungen des Unternehmens: 
 
keine 











































 

2. Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH 
 
Gründung: 
 
13. Dezember 1996 
 
 
Eintragung: 
 
am 11. Juni 1997 in das Handelsregister Amtsgericht Stuttgart unter der Num-
mer HRB 480911. 
 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
 
1. Die Gesellschaft ist diakonisch tätig. Die Diakonie als Lebens- und Wesens-

äußerung der christlichen Gemeinde ist Zeugnis von Gottes Liebe zur Welt 
in Jesus Christus. Sie bemüht sich um Wohl und Heil des Menschen. Sie 
nimmt sich besonders der Menschen in Not- und Konfliktsituationen an, ge-
währt ihnen Beratung und Hilfe und sucht die Ursachen von Notständen zu 
beheben. 

 
2. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrts-

wesens, die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO 
sowie die Verfolgung kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 AO.  

 
3. Der Zweck der Gesellschaft wird verwirklicht insbesondere durch das Errich-

ten und Betreiben von ambulanten, Behandlungs-, Pflege-, Betreuungsein-
richtungen zur häuslichen Pflege sowie zur Kranken- und Altenpflege. Die 
Gesellschaft unterhält eine ökumenische Hospizgruppe und bietet Essen auf 
Rädern an. Sie gewährt ganzheitliche Hilfe und betätigt sich in praktischer 
Ausübung christlicher Nächstenliebe durch helfenden Beistand überall dort, 
wo Menschen ihrer Hilfe und Betreuung bedürfen. 

 
4. Der Zweck der Gesellschaft kann gemäß § 58 Nr. 1 AO auch verwirklicht 

werden durch Mittelbeschaffung zur Förderung der in Ziffer 2 genannten 
Zwecke durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder durch Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. Diese haben die ihnen zugewandten Mittel 
ausschließlich und unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke zu ver-
wenden. 

 
5. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die zur Erreichung und Förde-

rung des Zwecks beitragen. 
 
6. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Nebengeschäfte zu betreiben, die dem 

Zweck der Gesellschaft dienen. Insbesondere kann die Gesellschaft gleichar-
tige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen und 
deren Vertretung und Geschäftsführung übernehmen, sowie Zweignieder-
lassungen errichten. 



 

 
7. Die Gesellschaft ist Mitglied im Evangelischen Landesverband für Diakonie- 

und Sozialstationen in Württemberg e.V. und über diese Mitgliedschaft auch 
Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche in Württemberg 
e.V. und damit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zugeordnet. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Voraussetzung hierfür, insbesondere die 
in der Satzung des Diakonischen Werks geregelten Mitgliedspflichten zu er-
füllen. Sie versteht ihren Beitrag als Lebens- und Willensäußerung der 
christlichen Kirchen. 

 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 
Die Stadt Oberndorf a. N. ist mit 8.800,00 Euro an der Stammeinlage von 
51.400 Euro beteiligt, dies entspricht einem Anteil von rund 17,1 %. 

  
 

Organe des Unternehmens: 
 
a) Geschäftsführer: 

 Herr Andreas Bronner 
 

b) Verwaltungsrat: 

- Vorsitzende:  
Dr. Kathrin Sauer 
(für evangelische Kirchengemeinde Oberndorf a. N.) 

- Stellvertretender Vorsitzender:  
Herr Paul Fischer (für katholische Kirchengemeinden) 

- Weitere Mitglieder:  
Frau Angelika Moch (für evangelische Kirchengemeinde Oberndorf a. N.),  
Herr Bernd Voßeler (für evangelische Kirchengemeinden),  
Herr Bürgermeister Marc Priellipp (für Kommunen) 

 
c) Gesellschafterversammlung: 

 Je 50 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme 
 
 
Geschäftsanteile des Unternehmens: 
 
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG    500,00 Euro 



Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH, Oberndorf a. N. 

Bilanz zum 31. Dezember 2020 

A K T I V S E I T E 31.12.2020 31.12.2019 

   

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.076,00 14.290,00

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

mit Betriebsbauten einschließlich der 

Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 2.724.714,54 1.926.009,54

2. Technische Anlagen 43.478,00 45.808,00

3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne  

Fahrzeuge 181.052,00 87.986,00

4. Fahrzeuge 56.104,00 37.993,00

3.005.348,54 2.097.796,54

III. Finanzanlagen 

1. Beteiligungen 500,00 500,00

3.013.924,54 2.112.586,54

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 226.180,84 230.776,65

2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger  

der Einrichtung 286,26 100,00

3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 237.897,52

4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 14.121,00 171.219,00

5. Sonstige Vermögensgegenstände 58.534,55 193.953,66

299.122,65 833.946,83

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  

und Schecks 234.007,63 37.490,03

533.130,28 871.436,86

C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.148,01 27.876,20

3.567.202,83 3.011.899,60



P A S S I V S E I T E 31.12.2020 31.12.2019 

   

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 51.400,00 51.400,00

II. Gewinnrücklagen 650.265,74 631.357,99

III. Bilanzgewinn 0,00 0,00

701.665,74 682.757,99

B. Stille Einlage/Einlagen stiller Gesellschafter 297.360,29 297.360,29

C. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen  

zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 

1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln  

für Investitionen 233.113,00 2.165,00

2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln  

für Investitionen 529.622,00 385.182,00

762.735,00 387.347,00

D. Rückstellungen 156.374,44 131.920,00

E. Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  

Leistungen 71.884,25 85.029,14

davon mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr  71.884,25 (85.029,14)

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.034.356,76 463.477,78

davon mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr  31.070,47 (31.096,37)

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder 

dem Träger der Einrichtung 484.352,82 519.515,83

davon mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr  19.052,82 (40.115,83)

4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln 0,00 235.574,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr  0,00 (235.574,00)

5. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung  

für Investitionen 0,00 141.219,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr  0,00 (141.219,00)

6. Sonstige Verbindlichkeiten 56.817,43 62.067,87

davon mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr  56.817,43 (62.067,87)

davon im Rahmen der sozialen  

Sicherheit  7.539,29 (7.374,27)

1.647.411,26 1.506.883,62

F. Rechnungsabgrenzungsposten 1.656,10 5.630,70

3.567.202,83 3.011.899,60



Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH, Oberndorf a. N.  

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

2 0 2 0 2019 

   

1. Erträge aus ambulanter und teilstationärer Pflege 1.290.345,90 1.105.790,22 

2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 1.648,50 0,00 

3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen  339,00 0,00 

4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investi- 

tionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 61.518,39 58.984,06 

4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetz- 

buchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 2 enthalten 1.188.110,79 1.201.298,21 

5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 61.932,40 0,00 

6. Sonstige betriebliche Erträge 72.014,93 67.576,39 

2.675.909,91 2.433.648,88 

7. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter  1.486.630,14  1.363.232,69 

b) Sozialabgaben, Altersversorgung und  

sonstige Aufwendungen  423.261,91  405.980,40 

 1.909.892,05  1.769.213,09 

8. Materialaufwand 

a) Lebensmittel  164.391,84  154.311,19 

b) Wasser, Energie, Brennstoffe  5.960,76  4.583,30 

c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf  264.825,46  214.574,83 

 435.178,06  373.469,32 

9. Steuern, Abgaben, Versicherungen  50.185,26  44.627,04 

10. Mieten, Pacht, Leasing  78.188,59  83.500,29 

 2.473.443,96  2.270.809,74 

Zwischenergebnis 202.465,95 162.839,14 

11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher  

Förderung von Investitionen 0,00 379.116,52 

12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 18.026,65 7.435,49 

13. Aufwendungen aus der Zuführung zu   

Sonderposten/Verbindlichkeiten 0,00  379.116,52 

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände und Sachanlagen  112.336,19  62.675,61 

15. Aufwendungen für Instandhaltung und  

Instandsetzung  2.641,26  4.207,73 

16. Sonstige betriebliche Aufwendungen  70.767,30  37.419,88 

 167.718,10  96.867,73 

Zwischenergebnis 34.747,85 65.971,41 

17. Zinsen und ähnliche Erträge 582,30 313,89 

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen  582,30 (0,00)

18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  16.422,40  7.574,60 

19. Jahresüberschuss 18.907,75 58.710,70 

20. Einstellungen in Gewinnrücklagen  –   19.554,12 –   58.710,70 

21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen  646,37 0,00 

22. Bilanzgewinn 0,00 0,00 
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      2020

A. Allgemeine Angaben 

Die Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH, Oberndorf a. N., ist unter der Nummer HRB 480911 in das 

Handelsregister des Amtsgericht Stuttgart eingetragen. 

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der 

Abgabenordnung (AO). 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 wurde unter Beachtung der Ausweisvor-

schriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) sowie der Bestimmungen der §§ 264 ff. des Han-

delsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. 

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vor-

jahr unverändert angewandt worden. 

Aktivposten 

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, erhöht um die 

Anschaffungsnebenkosten und vermindert um Ermäßigungen wie Rabatte und Skonti. Es kommt aus-

schließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich 

nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bei den Ge-

bäuden beläuft sich auf 33 Jahre. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der übrigen abnutzbaren 

Vermögensgegenstände richtet sich nach den amtlichen steuerlichen Abschreibungstabellen. 

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Vermögensgegenstände, die ausschließlich der Deckung der Altersversorgungsverpflichtungen dienen 

und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind, wurden mit dem beizulegenden Zeitwert in 

Höhe  9.779,34 bewertet und mit den entsprechenden Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von  

 35.750,78 saldiert. Soweit der beizulegende Zeitwert den Wert der korrespondierenden Verpflich-

tungen übersteigt, wir der Überhang als Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung aktiviert. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. 
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Passivposten 

Mit Datum vom 30. Juni 2017 / 30. Oktober 2017 wurde mit der Evangelischen Kirchengemeinde 

Oberndorf a. N. ein Vertrag über eine atypische stille Beteiligung geschlossen. Im Rahmen der Unter-

stützung der Gesellschaft durch die Kirchengemeinde hat diese der Gesellschaft im Jahr 2014 einen 

Geldbetrag von  303.460,29 zur Verfügung gestellt, der als atypische stille Beteiligung an der Gesell-

schaft durch die Kirchengemeinde gehalten werden soll. Die Beteiligung erfolgt zur Unterstützung der 

laufenden Geschäfte der Gesellschaft und wurde vollständig in das Anlagevermögen investiert. Die Mit-

tel sind im Rahmen des gemeinnützigen und diakonischen Gesellschaftszweckes gebunden. Die Betei-

ligung wird nicht verzinst. Sie kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von zwei Jahren zum 

Ende des Geschäftsjahres ordentlich gekündigt werden. Mit Änderung zum Vertrag über die atypische 

stille Beteiligung vom 11. März 2019 / 13. März 2019 wurde die Beteiligungshöhe um  6.100,00 auf  

 297.360,29 reduziert. Der Betrag wurde der stillen Einlage zur Erhöhung des Stammkapitals der Ge-

sellschaft entnommen. 

Investitionszuschüsse von öffentlichen und nicht-öffentlichen Zuschussgebern werden nicht von dem 

aktivierten Anlagevermögen gekürzt, sondern als Passivposten ausgewiesen und analog der Abschrei-

bung des betreffenden Anlagevermögens aufgelöst. 

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Zusatzversor-

gungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Die Zusatzversorgungs-

kasse ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zweck der Versorgungskasse ist es, Arbeitnehmern 

der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Auf eine Bilanzie-

rung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 

Satz 2 EGHGB verzichtet.  

Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagesatzes beträgt 6,3 %. Dieser 

setzt sich aus einem Arbeitgeberanteil von 5,75 % und einem Arbeitnehmeranteil von 0,55 % zusam-

men. Der zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeldzuschuss beträgt 2,3 %. Es wird ein 

Zusatzbeitrag von 0,54 % erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Geh-

älter  1.154.137,94. 

Die Rückstellungen sind zu voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen nach vernünftiger kaufmännischer Be-

urteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden.  

Die Altersteilzeitrückstellung wurde in Anlehnung an IDW RS HFA 3 gebildet. Sie wurde mit dem von 

der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2020 veröffentlichten laufzeitadäquaten Marktzins-

satz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Des Weiteren wurde bei der Bemessung der Rückstellung 

ein Lohn- und Gehaltssteigerungstrend von 2,0 % p. a. angenommen. 

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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C. Erläuterungen zur Bilanz 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus Anlage 1. 

Die Forderungen haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Die Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung betreffen wie im Vorjahr ausschließlich 

Forderungen aus laufenden Verrechnungen. 

Die Entwicklung der einzelnen Posten der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finan-

zierung des Anlagevermögens ergibt sich aus Anlage 2. 

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben  1.003.286,29 (Vorjahr:  432.381,41) 

und von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben  465.300,00 (Vorjahr:  479.400,00) 

eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Verbindlichkeiten in Höhe von  1.223.467,65 (Vorjahr:  

 707.210,60) haben eine Restlaufzeit von über 5 Jahren. 

Von den Verbindlichkeiten sind  1.482.031,60 (Vorjahr:  924.750,80) grundbuchamtlich gesichert. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung resultierten aus ei-

nem Darlehen  484.194,00 (Vorjahr:  498.435,00) sowie aus laufenden Verrechnungen  158,82 (Vor-

jahr:  80,83). Im Vorjahr war des Weiteren noch eine anteilige Zuschussrückzahlung von  21.000,00 

enthalten. 

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2020 sind Erstattungen aus diversen Corona Rettungsschirmen sowohl in den „Erträ-

gen aus ambulanter und teilstationärer Pflege“ in Höhe von  119.793,04 als auch in den „Zuweisungen 

und Zuschüsse zu Betriebskosten“ in Höhe von  58.175,55 enthalten. 

Des Weiteren sind im Geschäftsjahr 2020 coronabedingte Mehraufwendungen sowohl im „Personal-

aufwand“ in Höhe von  54.732,36 als auch im „Materialaufwand“ in Höhe von  44.258,00 enthalten.  

Für Altersversorgung wurden aufgewendet  109.486,84 (Vorjahr:  98.105,29). 
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E. Sonstige Angaben 

Derivative Finanzinstrumente 

Im Geschäftsjahr wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswap) zur Absicherung künftiger Zahlungs-

ströme aus variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen verwendet. Dem Zinsswap liegt ein Grundge-

schäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko zu Grunde. Dass mit der aus dem Grundgeschäft und 

dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheit nach § 254 HGB gesicherte Kreditvolumen be-

trägt zum Bilanzstichtag  402.631,60. Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken 

beträgt  58.410,99. 

Geschäftsführung 

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Andreas Bronner, staatlich aner-

kannter Sozialwirt, 78727 Oberndorf. 

Gesellschafter 

 % 

  Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf a. N. 12.200,00 23,7 

  Evangelische Kirchengemeinde Aistaig 3.000,00 5,8 

  Evangelische Kirchengemeinde Boll 3.000,00 5,8 

  Evangelische Kirchengemeinde Fluorn 4.000,00 7,8 

  Evangelische Kirchengemeinde Trichtingen 4.000,00 7,8 

  Katholische Kirchengemeinde Oberndorf a. N. 4.300,00 8,4 

  Katholische Kirchengemeinde Bochingen 1.400,00 2,7 

  Katholische Kirchengemeinde Altoberndorf 600,00 1,2 

  Katholische Kirchengemeinde Beffendorf 900,00 1,8 

  Katholische Kirchengemeinde Hochmössingen 1.100,00 2,1 

  Katholische Kirchengemeinde Epfendorf 1.500,00 2,9 

  Katholische Kirchengemeinde Talhausen 200,00 0,4 

  Katholische Kirchengemeinde Harthausen 700,00 1,4 

  Katholische Kirchengemeinde Winzeln 1.900,00 3,7 

  Stadt Oberndorf a. N. 8.800,00 17,1 

  Gemeinde Fluorn-Winzeln 1.800,00 3,5 

  Gemeinde Epfendorf 2.000,00 3,9 

51.400,00 100,0 

Arbeitnehmer 

Im Berichtsjahr waren bei der Gesellschaft durchschnittlich 78 Mitarbeiter beschäftigt. 

Oberndorf am Neckar, am 30.06.2021 / 6.08.2021 

Andreas Bronner (Geschäftsführer) 
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3.  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar- 
  Heuberg mbH, Sitz Villingen-Schwenningen 

 
Gründung: 
 

 3. Juli 2001 
 
 
Eintragung: 
 
am 21. November 2001 in das Handelsregister Abt. B des Amtsgerichts Villin-
gen-Schwenningen unter der Nummer HRB 2681 
Nach der Zentralisierung der Registerführung wird die Gesellschaft seit 30. No-
vember 2006 unter der Nummer HRB 602681 beim Amtsgericht Freiburg i. Br. 
geführt 
 
 
Gegenstand der Gesellschaft: 
 
a) Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und 

sozialen Struktur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Entwicklung 
wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen, das Betreiben eines regiona-
len Standortmarketings sowie die Information, Kooperation und Koordinati-
on in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung. Dazu gehört 
auch die Projektentwicklung und Vermarktung eines regionalen Gewerbege-
bietes. 

 
b) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch 

die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteili-
gen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, er-
richten oder pachten. 

 
c) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 1 

Abs. 2 und 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Eine Gewinner-
zielungsabsicht ist ausgeschlossen. 

 
d) Die Gesellschaft ist eine steuerbefreite Wirtschaftsförderungsgesellschaft im 

Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG. 
 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 

 Die Stadt Oberndorf a. N. ist mit 2.500 Euro am Stammkapital von  
 62.500 Euro beteiligt, dies entspricht einem Anteil von 4 %. 
  



 

Des Weiteren sind mit je 2.500 Euro beteiligt: 
 
die Städte 
Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Rottweil, Donaueschingen, Schramberg, 
Bad Dürrheim, Bräunlingen, Geisingen, Hüfingen, St. Georgen, Sulz a. N. und 
Trossingen  
 
die Gemeinden 
Immendingen, Königsfeld i. Schw., Unterkirnach und Zimmern ob Rottweil 
 
die Landkreise 
Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen 
 
der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, VS-Schwenningen 
 
der Gemeindeverwaltungsverband Heuberg, Wehingen 
 
die Handwerkskammer Konstanz, Konstanz 
 
die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, VS-Villingen 
 
Die eingezogene Stammeinlage von 2.500 Euro der zum 31.12.2011 ausge-
schiedenen Stadt Furtwangen ist dem Stammkapital ebenfalls hinzuzurechnen. 
 
 
Organe des Unternehmens: 
 
a) Geschäftsführung: 

Herr Jürgen Guse (bis 31.03.2020) 
Frau Henriette Stanley (ab 01.03.2020) 

 
b) Aufsichtsrat: 

Mitglieder siehe Anlage 
 

c) Gesellschafterversammlung: 

Die Gesellschaftsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der 
Gesellschafter. 

 
Als beratende und unterstützende Gremien wurde ein Beirat gegründet 
(Mitglieder siehe Anlage). 

 
 
Beteiligungen des Unternehmens: 
 
PE Gewinnerregion UG, Villingen-Schwenningen 
100-%ige Tochtergesellschaft, Stammkapital 3.000 Euro 
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2020 2019
EUR EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen

des Anlagevermögens 0,00 80,00

b) Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen 4.343,11 0,00

c) übrige sonstige betriebliche Erträge 183.710,43 139.606,35

( 188.053,54 ) ( 139.686,35 )

2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 281.394,85 249.441,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen 

68.015,95 60.360,18

( 349.410,80 ) ( 309.801,71 )

3. Abschreibungen 
a)

4.921,37 6.695,95

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 288.428,25 320.206,87

5. Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.400,00 0,00
 

6. Ergebnis nach Steuern -457.106,88 -497.018,18

7. sonstige Steuern 208,00 228,00

8. Jahresfehlbetrag -457.314,88 -497.246,18

9. Entnahme aus der Kapitalrücklage 457.314,88 497.246,18

10. Bilanzgewinn 0,00 0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

Aufwendungen für Altersversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit

01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Anlage 2



1. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Firmensitz laut Registergericht: Villingen-Schwenningen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Freiburg i.Br.

Register-Nr.: 602681

Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff.
HGB) und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages in der Fassung des BilRUG
aufgestellt. 

Anhang
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.

Nach den in § 267 a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinst-
Kapitalgesellschaft.

Anlage 3 Seite 1



2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften
des HGB und des GmbH-Gesetzes.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel
(Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet und sind mit ihren Nennbeträgen ausgewiesen. 

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt
und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Vorhersehbare
Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden
berücksichtigt. 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. 

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. 

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem
Vorjahr fand nicht statt. 

Anlage 3 Seite 2



3. Angaben zur Bilanz 

Guthaben bei Kreditinstituten

Forderung gegen verbundene Unternehmen

4. Sonstige Angaben

5. Ergebnisverwendung

Villingen-Schwenningen, den  01.03.2021

Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Henriette Stanley
Geschäftsführerin

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der 
Sicherungsrechte   

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Der im Geschäftsjahr 2020  entstandene Jahresfehlbetrag von EUR 457.314,88 wurde 
durch eine Entnahme zu Lasten der bestehenden Kapitalrücklage ausgeglichen. 

Die in Abschnitt C. der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines
Jahres nach dem Bilanzstichtag fällig.

2020 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung von Jürgen Guse (bis 31.03.2020) zu 
Henriette Stanley (seit 01.03.2020). Die Übergabe der Geschäftsführung erfolgte vom 
01.03.2020 bis zum 31.03.2020. 

Gegenüber der Tochtergesellschaft PE Gewinnerregion UG (haftungsbeschränkt) besteht
eine Forderung in Höhe von 12.306,42 EUR (Vj. 12.719,33 EUR). Aufgrund des
Gesellschafterbeschlusses zur Übernahme der Verluste wurde eine Einzelwertberichtigung
in Höhe der Jahresfehlbeträge seit 2018 in derselben Höhe gebildet und darüber hinaus
eine Rückstellungon für die Verlustübernahme in Höhe von 2.400 EUR gebildet.

Bankkonten mit einem Stand per 31.12.2020 von EUR 353.340,28 (Vj. EUR 333.197,88)
unterliegen der Zweckbindung für das Vorhaben "Regionales Gewerbegebiet Sulz am
Neckar", das zusammen mit dem Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg und der
Stadt Sulz am Neckar verwirklicht wird. 

Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich 6,0 Arbeitnehmer beschäftigt. 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen wie im Vorjahr 
nicht. 

Darüber hinaus besteht ein Bankkonto mit Stand zum 31.12.2020 von EUR 26.356,53 
EUR (Vj. 23.249,86), das für das Welcome Center zweckgebunden ist.

Anlage 3 Seite 3
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Lagebericht

Ertragssituation

Vermögenssituation

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 79,06%. 

Finanzsituation

Personalsituation

Chancen und Risiken 

Der im Jahr 2019 beschlossene Markenbildungsprozess sollte im Jahr 2020 mit Impulsen der neuen 

Geschäftsführung fortgeführt werden. Aufgrund der Coronakrise konnten notwendige Entscheidungen 

dazu nicht getroffen werden weil Sitzungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafter nur virtuell 

stattfinden konnten. Diese Entscheidungen wurden auf Anfang des Jahres 2021 verschoben. Im Jahr 2021 

ist geplant, mit der Umsetzung der Markenbildung durch verschiedene Marketingkampagnen zu beginnen. 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 1 Abs. 2 und 102 ff. 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Jegliche Gewinnerzielungsabsicht ist ausgeschlossen. Die 

Finanzierung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Maßnahmen wird durch die jährlich in zwei Tranchen 

zu erbringenden Finanzierungsanteile der Gesellschafterinnen gewährleistet. 

2020 erhielt die Gesellschaft außerdem Fördermittel des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau Baden-Württemberg für das Projekt „Welcome Center“. 

Außerdem unterstützten 35 FörderInnen (Unternehmen, Institutionen, eine Kommune und eine 

Privatperson) die Arbeit des Welcome Centers mit ihren Förderbeiträgen. 

Die Finanzsituation der Gesellschaft war stets gut und ihre Liquidität zu jeder Zeit gegeben. 

Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg beschäftigt bis zum 31.12.2020 sechs feste 

MitarbeiterInnen mit einem Stellenkontingent von 4,25 Vollzeitäquivalenten. Davon sind 3,13 Stellen dem 

Welcome Center zugeordnet.

Von 01.04.2020 bis 30.09.2020 war Jürgen Guse zusätzlich als Projektleiter des Regionalen 

Gewerbegebietes Sulz a. N. beschäftigt. Bis zum 31.12.2020 hat sich der Stellenanteil auf 4,475 

Vollzeitäquivalente erhöht. 

2020 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung von Jürgen Guse (bis 31.03.2020) zu Henriette Stanley 

(seit 01.03.2020). Die Übergabe der Geschäftsführung erfolgte vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2020. 
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Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind

Villingen-Schwenningen, 01.03.2021

Henriette Stanley

Auf dieser Grundlage kann die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre Arbeit auch im Jahr 

2021 erfolgreich fortsetzen.

Infolge der Coronakrise wurden verschiedene Veranstaltungen virtuell abgehalten. 

Die Welcome-Center-Mitarbeiterinnen widmeten sich vermehrt der Beratung über Telefon und 

Onlinekanälen.

Es bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Situation langfristige Auswirkungen auf die Gesellschafteranteile über 

das Jahr 2021 hinaus haben wird.

Positiv kann bewertet werden, dass die Gesellschaft erneut eine Förderung des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau das Welcome Center bis zum 31.12.2023 erhalten wird. In 

Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg wird zukünftig auch die 

Region Hochrhein-Bodensee betreut.

Regionales Gewerbegebiet

Die Stadt Sulz am Neckar hat am 27.07.2020 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan “Regionales 

Gewerbegebiet Sulz a. N.” gefasst. 

Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines regionalen Gewerbegebietes für Großbetriebe vor, deren 

Ansiedlung in den übrigen Gewerbe- und Industriegebieten der Stadt nicht möglich ist.

Außerdem wurde am 09.11.2020 im Gemeinderat Sulz beschlossen, dass das Umlegungsverfahren vom 

Vermessungsamt vom Landratsamt Rottweil durchgeführt werden soll.

Es gab vielversprechende Kontakte zu Interessenten.
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1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Sitz: Villingen-Schwenningen

Stammkapital: EUR 62.500,00

Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

An der Gesellschaft sind derzeit folgende 24 Gesellschafter beteiligt:

die Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil und Tuttlingen, 

der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, VS-Schwenningen, 

der Gemeindeverwaltungsverband Heuberg, Wehingen, 

die Handwerkskammer Konstanz, Konstanz,

die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, VS-Villingen.

die Städte Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Rottweil, Donaueschingen, 
Schramberg, Bad Dürrheim, Bräunlingen, Geisingen, Hüfingen, Oberndorf a.N., St. 
Georgen, Sulz a.N. und Trossingen,

die Gemeinden Immendingen, Königsfeld i. Schw., Unterkirnach und Zimmern ob 
Rottweil, 

Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wird in der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
geführt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter der 
Registernummer HRB 602681 eingetragen. 

Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag vom 03. Juli 2001 (Anlage zur 
Urkunde des Notariats IV Villingen über Gesellschaftsgründung vom 03. Juli 2001 IV 
UR 2212/01 des Notars Renz) mit Änderungen vom 16. Juli 2009 (Anlage zur Urkunde 
des Notariats IV UR 2485/2009 des Notars Renz) und vom 24.05.2018 (Anlage zur 
Urkunde der Notrin Mey über die Erhöhung des Stammkapitals und der Aufnahme 
eines weiteren Gesellschafters vom 24. Mai 2019 UR 1250/2018 der Notarin Mey).

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Anlage 7
Seite 1



2. Gegenstand des Unternehmens

3. Geschäftsführung

Die Stammeinlagen sind in voller Höhe erbracht.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der
Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben
anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 1 Abs. 2
und 102 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Eine Gewinnerzielungsabsicht
ist ausgeschlossen. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus § 5 des Gesellschaftsvertrages.

Am Stammkapital der Gesellschaft ist jeder der 24 Gesellschafter mit einer
Stammeinlage von EUR 2.500,00 beteiligt. Dem sich hieraus ergebenden
Stammkapital von EUR 60.000,00 ist die frühere, eingezogene Stammeinlage von
ebenfalls EUR 2.500,00 der zum 31. Dezember 2011 ausgeschiedenen Stadt
Furtwangen hinzuzurechnen.

Bei einem Neueintritt von Gesellschaftern ist das Kapital um die von ihnen beim Eintritt
zu übernehmende Stammeinlagen von je EUR 2.500,00 zu erhöhen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen
Struktur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Entwicklung
wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen, das Betreiben eines regionalen
Standortmarketings sowie die Information, Kooperation und Koordination in allen
Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die
Projektentwicklung und Vermarktung eines regionalen Gewerbegebietes. 

Einzelvertretungsberechtigter Interimsgeschäftsführerin war bis 31.03.2020 Herr
Jürgen Guse. Seine Nachfolgerin ab 01.03.2020 ist Frau Henriette Stanley. Die
Geschäftsführer sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot des
Selbstkontrahierens) befreit.

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Anlage 7
Seite 2



4. Gesellschafterversammlung

Die Stimmrechte bestimmen sich nach der Höhe der jeweiligen Finnazierungsanteile,
die gemäß § 4 Abs. 6 S. 2 des Gesellschaftsvertrags über die übernommenen
Stammeinlagen hinaus auf der Grundlage eines jährlichen Wirtschaftsplans
vorgenommen werden. 

Die Finanzierungsanteile berechnen sich auf der Grundlage der durch das Statistische
Landesamt zuletzt ermittelten Einwohnerzahlen. Für die beiden Kammern wurden
Fixbeiträge festgelegt.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der
Gesellschaft. Sie tritt mindestens einmal im Jahr in den ersten sechs Monaten zur
Feststellung des Jahresabschlusses des vorangegangenen Geschäftsjahres
zusammen. 

Gesellschafterversammlungen werden durch den Geschäftsführer einberufen und
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Eine Gesellschafterversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus § 7 des Gesellschaftsvertrages.

Gesellschafterbeschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
sofern nicht der Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit
vorsehen. 

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
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5. Aufsichtsrat

1 Mitglied

1 Mitglied

1 Mitglied

1 Mitglied

2 Mitglieder

2 Mitglieder

1 Mitglied.

die Handwerkskammer Konstanz

die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg

jeder Landkreis

jede Große Kreisstadt

der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg

die Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände pro Landkreis

sowie der Beirat den jeweilig amtierenden Vorsitzenden des Beirats

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von drei Jahren einen
Vorsitzenden sowie einen ersten und einen zweiten Stellvertreter.

Weitere Einzelheiten zum Aufsichtsrat ergeben sich aus § 8 des
Gesellschaftsvertrages. 

Der Aufsichtsrat besteht laut § 8 des Gesellschaftsvertrages aus 19 Mitgliedern. Für 
jedes ordentliche Mitglied wird ein persönlicher Stellvertreter bestellt, der im 
Verhinderungsfalle tätig wird. 

Dem Aufsichtsrat obliegt die Feststellung der strategischen Leitlinien und der
konzeptionellen Gestaltung. Er berät, fördert und überwacht die Geschäftsführung bei
der Wahrnehmung ihrer operativen Maßnahmen. Er kann sich der Unterstützung von
Fachleuten bedienen. Er hat ein unbeschränktes Recht auf Auskunft und
Untersuchung sowie ein Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung.

In den Aufsichtsrat entsenden: 

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
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Frau Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Schramberg, 

Herr Landrat Sven Hinterseh, Villingen-Schwenningen, 

Herr Bürgermeister Fritz Link, Königsfeld, 

Herr Oberbürgermeister Jürgen Roth, Villingen-Schwenningen, 

Herr Clemens Maurer, Firma H. Maurer GmbH & Co. KG, Schramberg, als 
Vorsitzender des Beirats, 

Herr Werner Rottler, Villingen-Schwenningen, Präsident der Handwerkskammer 
Konstanz.

Herr Bürgermeister Michael Lehrer, Aichhalden,

Herr Bürgermeister Severin Graf, Donaueschingen,

Herr Bürgermeister Albin Ragg, Deilingen, 

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr Landrat Stefan Bär, Tuttlingen,

Herr Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, Villingen-Schwenningen,

Herr Marcel Herzberg, Verbandsdirektor Regionalverband Schwarzwald-Baar-
Heuberg, Villingen-Schwenningen,

Herr Bürgermeister Gerd Hieber, Sulz a.N.,

bis 02.11.2020 Herr Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, Neuhausen ob Eck, 

Herr Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel, Rottweil, 

Herr Bürgermeister Michael Rieger, St. Georgen.

Herr Dr. Wolf-Rüdiger Michel, Rottweil, Vorsitzender des Regionalverbands 
Schwarzwald-Baar-Heuberg,

Herr Oberbürgermeister Michael Beck, Tuttlingen,

Herr Oberbürgermeister Ralf Broß, Rottweil, 

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
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6. Beirat

Herr Martin Ballof, Villingen-Schwenningen, Kreishandwerkerschaft Tuttlingen,

ab 21.10.2020 Frau Carina Bertram, VBM Medizintechnik GmbH, Sulz am Neckar

Herr Jens Buchholz, Firma EGT AG, Triberg

ab 21.10.2020 Herr Christian Kinzel, Kreissparkasse Rottweil, Rottweil

Herr Clemens Knoblauch, Firma Knoblauch GmbH, Immendingen,

ab 11.05.2020 Frau Sigrid Krebs-Hattler, Hermann Krebs GmbH, Niedereschach

Herr Prof. Dr. Ulrich Kotthaus, Villingen-Schwenningen, Duale Hochschule Baden-
Württemberg, Villingen-Schwenningen,

Herr Clemens Maurer, Firma H. Maurer GmbH & Co. KG, Schramberg,

Herr Dieter Merz, Firma Merz Architekten, Bad Dürrheim, 

Herr Dr. Hans-Rüdiger Schewe, Fürstlich Fürstenbergische Gesamtverwaltung, 
Donaueschingen

Herr Prof. Dr. Rolf Schofer, Furtwangen, für die Hochschule Furtwangen University, 

bis 31.05.2020 Herr Roland Eckhardt, Kreissparkasse Rottweil,

Herr Joachim Hengstler, phg Peter Hengstler GmbH & Co. KG, Deißlingen,

Im Berichtsjahr setzt sich der Beirat wie folgt zusammen: 

Herr Markus Fink, Villingen-Schwenningen, Südwestmetall Bezirksgruppe 
Schwarzwald-Hegau,

Herr Thomas Angst, Firma Angst-Drehteile GmbH, Frittlingen

Auf Beschluss des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung wurde im Zuge
des organisatorischen Ausbaus der Gesellschaft ein Beirat gegründet. Dessen
Aufgabe ist es, den Aufsichtsrat in seinen Entscheidungen zu beraten. Der Beirat
besteht zum Zeitpunkt der Prüfung aus 17 Mitgliedern. 

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
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Herr Bernd Simon, Kolbingen, Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar,

ab 11.05.2020 Frau Sonja Walter, Walter Straßenbau KG, Trossingen

Der Beirat hat folgende Vorsitzenden gewählt: 

Herr Clemens Maurer, Firma H. Maurer GmbH & Co. KG, Schramberg,

bis 31.05.2020 Herr Roland Eckhardt, Rottweil, für die Sparkassen der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

Frau Sylvia Scholz, Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen,

Herr Clemens Maurer nimmt in seiner Funktion als Vorsitzender des Beirats den Sitz
im Aufsichtsrat der GmbH wahr; Herr Roland Eckhardt ist sein Stellvertreter im Amt
des Beiratsvorsitzenden und im Aufsichtsrat.

________________________________________________________________________________________
  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
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4.  Zweckverband 4IT 
 

Gründung: 
 
Zum 01. Juli 2018 haben sich die Zweckverbände Zweckverband Kommunale 
Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm, Ulm (KIRU), Zweckverband 
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart, Stuttgart (KDRS) und 
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) 
zum Zweckverband 4IT zusammengeschlossen. 

 
 
Gegenstand des Unternehmens:  
 
Der Zweckverband 4IT hat die Trägerschaft an der Komm.ONE Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (ehemals ITEOS AöR) im Interesse seiner Mitglieder 
auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen, 
über die grundlegenden Angelegenheiten der Komm.ONE AöR zu beschließen, 
deren Ausführung und Aufgabenstellung zu überwachen, die Verwendung des 
Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Zweckverbandes 4IT in den 
Verwaltungsrat der Komm.ONE AöR zu bestellen. Ziel ist durch die gemeinsame 
Aufgabenerfüllung eine gesicherte, zukunftsorientierte Weiterentwicklung der 
kommunalen IT in Baden-Württemberg bereitzustellen. Der Sitz ist Karlsruhe. 
 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 
Neben anderen Städten, Gemeinden, Landkreisen und weiteren Mitgliedern ist 
die Stadt Oberndorf a. N. mit 43.106,67 Euro am Zweckverband 4IT beteiligt. 
Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird abgesehen (§ 13 Abs. 5 Satzung 
des Zweckverbands 4IT).  
 
 
Organe des Unternehmens: 
 
a) Verbandsvorsitzende: 

Verbandsvorsitzender: OB Dr. Ulrich Fiedler, Stadt Metzingen 
1. Stellvertreter: Landrat Stefan Dallinger, Rhein-Neckar-Kreis 
2. Stellvertreter: EBM Dr. Fabian Mayer, Stadt Stuttgart 
3. Stellvertreter: OB Dr. Frank Mentrup, Stadt Karlsruhe 
 

b) Verwaltungsrat: 

Mitglieder siehe Anlage 
 
c) Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Mitglieder 

 

 



 

Beteiligungen des Unternehmens: 

 
Der Zweckverband 4IT ist mit 88% neben dem Land Baden-Württemberg 
(12%) Träger der Komm.One AöR (ehemals ITEOS AöR). Das Stammkapital 
der Anstalt beträgt 10.000.000 Euro. 
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 Allgemeine Angaben 

Der Sitz des Zweckverbandes 4IT ist Karlsruhe. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist nach geltenden Rech-

nungslegungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) gemäß § 13 (5) der Ver-

bandssatzung aufgestellt worden. Er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang und 

den Lagebericht. Die Geschäftsvorfälle werden mit dem Softwareprogramm SAP R/3 gebucht. 

 

 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Bei den einzelnen Positionen der Bilanz wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt: 

 

Anlagevermögen: 

Die Finanzanlagen sind zum Nennbetrag ausgewiesen. 

 

Umlaufvermögen: 

Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.  

 

Rückstellungen: 

In den Rückstellungen ist den erkennbaren Einzelrisiken angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind 

in der Höhe des Erfüllungsbetrages dotiert, wie dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-

wendig ist.  

 

Verbindlichkeiten: 

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 (1) Satz 2 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.  

 

Gewinn- und Verlustrechnung: 

Die Aufwendungen und Erträge sind entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig 

vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung dem jeweiligen Geschäftsjahr zugeordnet. 

 

 Angaben zur Bilanz 

Finanzanlagen: 

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Finanzanlagen: 

Anteile an verbundene Unternehmen: 

Die Anteile in Höhe von EUR 65.556.874,60 setzen sich wie folgt zusammen:  
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Komm.ONE AöR; Sitz in Stuttgart Anteil am Stammkapital EUR:   8.800.000,00 

Komm.ONE AöR; Sitz in Stuttgart Anteil an Rücklagen EUR:  56.756.874,60 

 

Der Verband 4IT ist mit 88% neben dem Land Baden-Württemberg 12% Träger der Komm.ONE AöR Anstalt 

des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital der Anstalt beträgt gemäß § 3 ihrer Satzung EUR 10.000.000,00. 

 

Entwicklung der Finanzanlagen im Einzelnen: 

31.12.2020
EUR

Stand 01.01.2020 8.800.000,00
Veränderung 0,00

Anteil Stammkapital Komm.ONE 31.12.2020 8.800.000,00

Stand 01.01.2020 56.756.874,60
Veränderung 0,00

Anteil Rücklage Komm.ONE 31.12.2020 56.756.874,60

Summe Finanzanlagen 31.12.2020 65.556.874,60
 

Forderungen: 

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und betreffen ausschließlich Umlage-

vorauszahlungen gegen die Mitglieder.  

 

Eigenkapital: 

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird abgesehen § 13 (5) Satzung. 

Das Eigenkapital (Kapitalrücklagen) gliedert sich im Einzelnen wie folgt: 

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

Rücklage Komm.ONE AöR Stammkapitaleinlage 8.800.000,00 8.800.000,00

Allgemeine Rücklage Komm.ONE AöR 56.756.874,60 56.756.874,60

Verbandsrücklage 386.550,38 386.550,38
Summe 65.943.424,98 65.943.424,98
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Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr: 

31.12.2020
EUR

Stand 01.01.2020 8.800.000,00
Veränderung 0,00

Anteil Stammkapital Komm.ONE 31.12.2020 8.800.000,00

Stand 01.01.2020 56.756.874,60
Veränderungen 0,00

Allgemeine Rücklage 31.12.2020 56.756.874,60

Stand 01.01.2020 386.550,38
Veränderungen 0,00

Verbandsrücklage 31.12.2020 386.550,38

Summe Eigenkapital 31.12.2020 65.943.424,98
 

 

Rückstellungen:  

Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt: 

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

Ausstehende Rechnung Komm.ONE AöR      
Geschäftsbesorgung 2018 100.000,00 100.000,00

Ausstehende Rechnung Komm.ONE AöR     
Beratungsleistungen. Anteil ZV 4IT 2018 110.000,00 110.000,00
Ausstehende Rechnung Komm.ONE AöR                                
Sonstiger Aufwand 2018 5.000,00 5.000,00

Rückstellung Jahresabschlussprüfung 6.300,00 4.000,00

Rückstellung Veröffentlichung Staatsanzeiger 2.200,00 2.200,00
Summe 223.500,00 221.200,00

 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die ausstehenden Rechnungen der Komm.ONE für 

den Geschäftsbesorgungsaufwand 2018 sowie die Weiterberechnung von Beratungsleistungen. Die Rech-

nungstellung erfolgte im April 2021. 

 

Verbindlichkeiten: 

Die nach § 285 Nr.1 und 2 HGB zu den Verbindlichkeiten erforderlichen Angaben werden im folgendem  

Verbindlichkeitsspiegel aufgeführt: 
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                 mit einer Restlaufzeit 
Gesamt bis Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre 

EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.268,59 3.268,59 0,00 0,00

Verbindlichkeiten ggü. verbundene Unternehmen 183.981,81 183.981,81 0,00 0,00

Verbindlichkeiten ggü. Verbandsmitglieder 214.903,44 214.903,44 0,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 116.970,67 116.970,67 0,00 0,00
519.124,51 519.124,51 0,00 0,00

Alle Verbindlichkeiten sind ungesichert.  

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:  

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten ausschließlich Aufwendungen im Zusam-

menhang mit Veröffentlichungen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg. 

 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Einzelnen: 

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

Auslagen Komm.ONE Verbandsversammlung 0,00 141.708,72
Sonstige Auslagen D&O Versicherung 2.261,00 2.261,00
Sonstige Auslagen Komm.ONE 21.506,85 64.888,61
Kurzfristiger Kassenkredit Komm.ONE AöR 100.000,00 100.000,00

Geschäftsbesorgung Komm.ONE AöR 60.213,96 132.198,53

Summe 183.981,81 441.056,86

 

Die Rückzahlung des kurzfristigen Kassenkredits erfolgte nach dem Bilanzstichtag am 28.04.2021. 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitglieder:  

Die nicht zum Ausgleich der Gewinn- und Verlustrechnung notwendigen Umlagevorauszahlungen in Höhe 

von EUR 214.903,44 wurden den Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern zugeführt. 

 

Sonstigen Verbindlichkeiten im Einzelnen: 

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

Sitzungsgeld und Aufwandsersatz 116.579,76 60.497,08
Falschzahlungen Kunden Komm.ONE AöR 390,91 14.901,60

Summe 116.970,67 75.398,68
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 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen: 

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im 

üblichen Umfang.  

 

 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Gemäß § 13 (2) der Verbandssatzung wird der Finanzbedarf, soweit er nicht durch Beträge Dritter, sonstige  

Erträge und Einzahlungen oder Darlehen gedeckt wird, durch Umlage finanziert. Seit diesem Geschäftsjahr 

wird der betriebliche Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung in einen „Verwaltungsaufwand“ (Vorjahr: 

„Materialaufwand“) und „Aufwendungen für Verwaltungsrat“ (Vorjahr: „sonstiger betrieblicher Aufwand“) auf-

gegliedert. Aufwendungen, die weder dem „Verwaltungsaufwand“ noch den „Aufwendungen für Verwaltungs-

rat“ zugeordnet werden können, werden seit diesem Geschäftsjahr unter den „sonstigen Aufwendungen“ 

ausgewiesen. Die Gründe hierfür sind die bessere Lesbarkeit und eine Verbesserung in der Übersichtlichkeit 

der Darstellung. Es werden alle Aufwendungen, die für die Vermögensverwaltung des Zweckverbandes 4IT 

anfallen sowie Aufwendungen, die in Zusammenhang mit den Verwaltungsräten stehen, klar und übersichtlich 

dargestellt. 

 

 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge: 

Die Umsatzerlöse des Zweckverbandes 4IT resultieren aus den vorläufigen Umlagezahlungen der Mitglieder 

des Geschäftsjahres zur Deckung der laufenden Verpflichtungen abzüglich der nicht zum Ausgleich der Ge-

winn- und Verlustrechnung benötigten Mittel. 

 

 Betrieblicher Aufwand: 

Die betrieblichen Aufwendungen gliedern sich im Einzelnen wie folgt: 

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

Allgemeiner Verwaltungsaufwand:
Software Pflegegebühren 357,00 0,00
Geschäftsbesorgung Komm.ONE 180.063,96 132.198,53

Versicherung D&O (WGV) 2.261,00 2.261,00

Inserate und Veröffentlichungen Staatsanzeiger 19.173,28 1.789,28

Bewirtungen Dritte aus geschäftlichem Anlass 269,01 0,00

Betrieblich veranlasste Veranstaltung 13.724,32 126.539,08

Prüfungs- und Abschlusskosten 7.400,00 5.100,00

223.248,57 267.887,89

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten:

Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitz und Vertreter 13.800,00 13.800,00

Sitzungsgelder 144.500,00 71.100,00

Reisekosten 3.314,06 46.007,41

161.614,06 130.907,41

Übrige sonstige Aufwendungen 8.047,40 2.248,44

Summe 392.910,03 401.043,74  
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Die gestiegenen Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung begründen sich im Wesentlichen durch die zu-

sätzlichen Aufwendungen für eine digitale Abstimmplattform der virtuellen Veranstaltungen. Die Aufwendun-

gen für den Beschluss und die Veröffentlichung der geänderten Verbandsatzung begründen die Erhöhung 

der Aufwendungen für Sitzungsgelder um EUR 73.400 und die Aufwendungen für Inserate und Veröffentli-

chungen um EUR 17.384,00. Aufgrund der virtuellen Verbandsversammlung sanken die Aufwendungen für die 

betrieblichen Veranstaltungen und die Reisekosten um EUR 112.814,76 bzw. EUR 42.693,35. Die übrigen sons-

tigen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen EUR 5.450,00 sowie die Kosten des Geld-

verkehrs inklusive Verwahrentgelt in Höhe von 2.597,40 (i.Vj. EUR 1.869,74). 

 

 Sonstige Angaben 

Organe des Zweckverbandes: 

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvor-

sitzende. Der Verbandsvorsitzende und dessen Stellvertreter erhalten fixe monatliche Aufwandsentschädi-

gungen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten je Teilnahme an den Sitzungen eine Aufwandsentschä-

digung sowie die Erstattung der Reisekosten. Im Geschäftsjahr 2020 wurden an den Verbandsvorsitzenden, 

an dessen Vertreter und an die Mitglieder des Verwaltungsrates Aufwandsentschädigungen sowie Reisekos-

tenerstattungen gemäß dem Landesreisekostengesetz in Höhe von EUR 161.614,06 (i.Vj. EUR 130.907,41) für 

deren Tätigkeiten aufgewendet.  

 

Höhe des Honorars der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr:  

Das für die Jahresabschlussprüfung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Karlsruhe berechnete Honorar 

beträgt voraussichtlich EUR 6.300,00.  

 

Personal: 

Der Zweckverband beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Personalleistungen erfolgen im Rahmen der 

Geschäftsbesorgung seitens der Komm.ONE AöR. 

 

 Nachtragsbericht: 

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben. 

 

 

Karlsruhe, den 22.06.2021     

 

 

 

 

Dr. Ulrich Fiedler  

Verbandsvorsitzender 
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 A. Allgemeine Rahmenbedingungen 

 

Aufgrund eines im Oktober 2019 geschlossenen Vergleichs im Markenstreit wurde die ITEOS AöR zum 

1.7.2020 in Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts (im Folgenden: Komm.ONE) umbenannt. Dies wurde 

zum Anlass genommen, mit der zugehörigen Betriebsgesellschaft einen gemeinsamen Marktauftritt mit ein-

heitlichem Corporate Design sowie ebenso eine Umfirmierung von DIKO GmbH in civillent GmbH vorzuneh-

men. 

 

Auch im Jahr 2020 wurde das in der Fusion auf die Komm.ONE übergegangene Lösungs- und Serviceangebot 

der vorfusionalen Zweckverbände den jetzigen Mitgliedern des Zweckverbands 4 IT zur Verfügung gestellt. 

 

Diese Lösungen unterstützten die Mitglieder bei der Erledigung ihrer vielfältigen kommunalen Aufgaben. Dazu 

betreibt die Komm.ONE-Gruppe Leistungszentren und erbringt dort Dienstleistungen der automatisierten 

Datenverarbeitung in den Geschäftsfeldern Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen, 

den Betrieb von Rechnern sowie die organisatorische Beratung in dv-technischen Bereichen und Schulun-

gen. 

 

Daneben sind die Firmen der Komm.ONE-Gruppe in der Softwareentwicklung- und Beratung für Unterneh-

men der öffentlichen Verwaltung tätig. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Entwicklung und dauerhaften Pflege 

von landeseinheitlichen Datenverarbeitungsverfahren für die Kommunen und kommunalen Einrichtungen in 

Baden-Württemberg. Daneben erbringt die Komm.ONE-Gruppe eine Vielzahl von Dienstleistungen wie die 

Beratung des Landes, der kommunalen Landesverbände und anderer Stellen. Seit den 1990er-Jahren ist die 

Komm.ONE-Gruppe mit ihren Verfahren auch bundesweit und damit auch außerhalb von Baden-Württem-

berg tätig. Die gemeinsame Tochter mit dem Land Baden-Württemberg des ZV 4IT - Komm.ONE - hat recht-

lich unselbstständige Betriebstätten in Ulm, Reutlingen, Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn, Freiburg und Stutt-

gart. Der Hauptsitz befindet sich in Stuttgart. Dem ZV 4IT obliegt die Vermögensverwaltung dieses Anteils. 

Hierzu entsenden die jeweiligen Mitglieder-Segmente und weiteren Mitglieder Vertreter in den Verwaltungs-

rat, der durch den Verbandsvorsitzenden ergänzt wird. 

 

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogenen Rahmenbedingungen 

Die Corona-Pandemie hat die globale Wirtschaft in eine tiefe Rezession geführt. Nach Angaben des statisti-

schen Bundesamts hat sich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland für das Jahr 2020 um 4,9 % im Ver-

gleich zum Vorjahr vermindert. Im Jahreswirtschaftsbericht 2021 des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie wird mit einem Wachstum von 3,0 % für das Jahr 2021 gerechnet. Diese Prognose der wirtschaftli-

chen Entwicklung wird aber weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Ein-

dämmung beeinflusst. 

 

Die Arbeitslosigkeit war am Stichtag 31.05.2021 mit 2,687 Millionen Personen um 84.000 niedriger als im 

Vormonat. Im Vergleich zum Mai des vorigen Jahres hat sich die Arbeitslosenzahl um 126.000 verringert. Das 

Kurzarbeitergeld konnte von seinem Höchststand im April 2020 von 6. Mio. Beschäftigten auf 2,6 Mio. Be-

schäftigte im März 2021 zurückgeführt werden. 

 

Für die ITK-Branche prognostizierte der Branchenverband BITKOM im März 2021 einen diesjährigen weiteren 

Anstieg des Umsatzes um 2,7 % und der Beschäftigten um 1,6%. Im Bereich der Informationstechnik sollten 

die Umsätze 2021 am stärksten steigen, um 4,2% auf 98,6 Milliarden Euro.  
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 B. Geschäftsverlauf 

 

Die Komm.ONE-Gruppe befindet sich in einem noch anhaltenden Transformationsprozess. Der Aufbau der 

neuen Organisation wurde 2020 abgeschlossen, die Ablaufstrukturen werden 2021 vollends eingerichtet und 

sukzessive weiter verbessert. Dieser Transformationsprozess wird auch mit den gesellschaftlichen Anforde-

rungen an die Digitalisierung verbunden. Dabei geht es nicht nur um die Beratung der Kommunen, sondern 

um das Vordenken der Herausforderungen, die die Digitalisierung für die Kommunen und ihre Bürger und 

Bürgerinnen mit sich bringt. Die Komm.ONE-Unternehmensgruppe will Wegbereiterin der Kommunen sein 

und die geeigneten, zukunftsorientierten Produkte und Dienstleistungen für deren Weiterentwicklung bereit-

stellen. Damit soll auch die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung gesichert und gestärkt werden, denn 

starke Kommunen sind in einer Welt mit vielen Unwägbarkeiten der Garant für eine gute und langfristig stabile 

Entwicklung der Gesellschaft. Diesen Prozess begleitet der ZV 4IT im Rahmen der Vermögensverwaltung ak-

tiv. 

 

Der Zweckverband 4IT bedient über die Komm.ONE im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags seine Mitglieder 

(Baden-Württemberg, sogenannter Heimatmarkt), durch die civillent GmbH, die gewerblichen Kunden in Ba-

den-Württemberg sowie kommunale und gewerbliche Kunden außerhalb Baden-Württembergs. Die Unter-

nehmensgruppe beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für 

kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb um-

fasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen 

sowie von Rechnern und Rechnersystemen. 

 

Durch die Fusion hat die Komm.ONE-Gruppe aufgrund ihrer Größe und Leistungsfähigkeit die Position im 

Markt Baden-Württemberg weiter ausgebaut. Der eingeschlagene Weg über die Kundenzentrierung und Pro-

zessorientierung wird konsequent weiterverfolgt und resultiert in einer vollständig neuen Organisationsform. 

Das Geschäftswachstum erfolgt innerhalb der Mitgliedergruppen und Branchen unter der Prämisse, dass 

hierdurch keine Gefährdung der Inhouse-Fähigkeit bei der gesamten Komm.ONE-Gruppe selbst entsteht. 

Somit versteht sich der ZV 4IT als Instanz der Mitglieder die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. 

 

Darüber hinaus bietet die Komm.ONE-Gruppe über die civillent GmbH auch im Markt außerhalb von Baden-

Württemberg ihre Software und Dienstleistungen an. Dies aber in einem deutlich untergeordneten Umfang 

(< 20%). Im bundesweiten Markt liegt der Fokus auf zusätzlichen Erlösen über Lizenz- und Pflegeeinnahmen. 

Bundesweite Projekte werden nahezu ausschließlich über Partner abgewickelt. Die wichtigsten Zielgruppen 

im bundesweiten Markt sind kommunale Gebietsrechenzentren und IT-Abteilungen von Kommunen mit 

mehr als 100.000 Einwohnern. 

 

Das kommunale Umfeld ist aufgrund zahlreicher Digitalisierungs- und Gesetzesinitiativen von Bund, Land und 

Europäischer Union (EU) einem raschen Wandel unterworfen und von einer starken Dynamik geprägt. Bei-

spielsweise sind durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) ca. 570 Verwaltungsleistungen (sogenannte OZG-

Leistungen) bis 2022 digital umzusetzen. Da die Mitglieder sowohl Hauptabnehmer als auch Anwender dieses 

Portfolios sind, möchte der ZV 4IT aktiv mitgestalten. 

 

Unter dem Titel „Kommune 4.0“ beschreibt die Komm.ONE-Gruppe dafür den notwendigen Reifegrad einer 

Kommune und zeigt die Handlungsdimensionen auf. Zur Unterstützung der Kommunen wird die Komm.ONE-

Unternehmensgruppe eine Blaupause für die Kommunen bis 20.000 Einwohner in Form eines  
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standardisierten Lösungsansatzes entwickeln, der die Grundlage für die Transformation der Verwaltung zur 

Kommune 4.0 abbildet. Darüber hinaus wird den Kommunen auch ein individueller Beratungsansatz angebo-

ten. 

 

Zentrale Aufgaben des Programms Magellan (Komm.ONE-Cloud) sind der Aufbau und Betrieb der erforder-

lichen Technologien und Systeme sowie der benötigten Dienstleistungen und Services. Dabei gilt bei der 

Planung, die Darstellung der dafür insgesamt erforderlichen Kapazitäten, Anforderungen der Zukunft und Res-

sourcen im Auge zu behalten, um somit die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsplans für die kommenden 

Jahre zu gewährleisten. Durch diese Maßnahmen will die Komm.ONE-Gruppe zum einen den gestiegenen 

Anforderungen aus Digitalisierung und Datenschutz an die technische Infrastruktur Rechnung tragen. Zum 

anderen wird die Bereitstellung der technischen Services und den Verfahren der Komm.ONE-Gruppe durch 

die Standardisierung der Technik und die Automatisierung der Abläufe beschleunigt und deren Verfügbarkeit 

ausgeweitet. Im Rahmen der Vermögensverwaltung bringt sich hier der ZV 4IT aktiv ein. 

 

Das Programm S/4HANA befindet sich aktuell in der Gründung. Ziel des Programms ist es, für die Produkte 

KM-Doppik, KM-Personal, KM-StA und KM-Immobilien die Entwicklung, den Betrieb und den Rollout für den 

anstehenden Technologiewechsel auf S4/HANA zu konzipieren und durchzuführen. Aktuell besteht das Lö-

sungsportfolio der Komm.ONE noch aus vier Einzelportfolien der jeweiligen Fusionspartner. Im Projekt „Pro-

duktharmonisierung“ wurde dies in 2020 zum neuen Komm.ONE-Portfolio vereinheitlicht, das auch zukünftig 

zu einem großen Teil aus den bereits bekannten Lösungsbereichen bestehen und auch weiterhin die Leitli-

nien der ehemaligen Fusionspartner verfolgen wird. Das Projekt gehört damit zu den derzeit wichtigsten stra-

tegischen Projekten und verfolgt folgende Ziele: 

 

 die Produkte und Dienstleistungen der vier Fusionspartner inklusive ihre Leistungsbeschreibungen 

identifizieren 

 die Leistungen und Leistungsbeschreibungen gleicher Produkte und Dienstleistungen über die ehe-

maligen Rechenzentren / Regionen hinweg vereinheitlichen 

 die Entwicklung bzw. Anwendung von einheitlichen Entgeltmodellen für das ganze Verbandsgebiet 

des ZV 4IT, mit denen sich die Komm.ONE im Wettbewerb am Markt behaupten kann 

 die Vermeidung von sogenannten Quersubventionierungen im gesamten Portfolio, indem Einzelpro-

dukte kostendeckend angeboten und vermarktet werden 

 

Auf dieser Grundlage erfolgt die Aufnahme neuer Produkte in das Portfolio sowie die Weiterentwicklungen 

der bestehenden Produkte im Sinne eines Produkt-LifeCycle. Es berücksichtigt den Bedarf der Kunden und 

ein darauf basierendes Anforderungsmanagement. Hier möchte der ZV 4IT die entsprechenden Rahmenbe-

dingungen vorgeben und sowohl inhaltlich wie finanziell aktiv über die Gremien den Weg für seine Mitglieder 

begleiten. 

Daneben achtet die Komm.ONE-Gruppe darauf, dass die Integration und Vernetzung der Lösungen optimal 

ausgestaltet ist und die „Kundengeschäftsprozesse“ durchgängig mit den Software-Funktionen und -Ser-

vices im Sinne eines „Endkunden-LifeCycle“ gestaltbar sind. Die Kunden und Anwender von Komm.ONE-

Lösungen sollen einen exzellenten Service erfahren. Um dies zu realisieren, werden die Support- und Ser-

viceleistungen einem kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozess unterzogen und auf die Kunden- bzw. An-

wenderwünsche und -bedürfnisse angepasst. Die im Oktober 2020 gegründete Task Force zur Qualitätsver-

besserung wird hier maßgeblichen Einfluss haben. Um den Kunden und Anwendern einen möglichst einfa-

chen Zugang zu dem optimierten Support und Serviceleistungen zu ermöglichen, stellt die Komm.ONE-

Gruppe einen Service Desk als zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen zur Verfügung. Der Service Desk über-

nimmt die Koordination und das Verfolgen der Bearbeitung. Die Komm.ONE-Gruppe konnte für  
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das gesamte Jahr 2020 auf einen guten Geschäftsverlauf zurückschauen. Hierbei wurden für die Kunden alle 

Hebel in Gang gesetzt, um die Auswirkungen der Pandemie zu meistern. Diesem ureigensten Verbandszweck 

fühlen sich die Mitglieder verbunden und möchten zum Gelingen beitragen. 

 

Im Center der „Anwendungsberatung Bürgerverfahren“ stand der Ausbau des Portfolios im Bereich „Doku-

mentenmanagement und Archivierung“ (DMS) sowie dessen Ausrollung bei den Kunden im Mittelpunkt.

Hierzu zählen in erster Linie die technische Ausstattung beim Kunden vor Ort, um die Workflow-Prozesse 

effizient abwickeln zu können. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurden Rollout-Strategien entwickelt, 

Rahmenbedingungen für die künftige Projektabwicklung ausgearbeitet und die Zusammenarbeit sowie die 

Einbindung unserer Kunden im Rahmen des DMS-Expertenkreises intensiviert. 

 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Das Geschäftsjahr 2020 war das zweite vollständige Geschäftsjahr nach der Fusion zum 01.07.2018 und In-

tegration in 2019. Somit lassen sich erstmalig aussagekräftige Vergleiche zum Vorjahr ziehen. 

 

Vermögenslage 

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 48 T€ auf 66,7 Mio. € leicht verringert. Des Weiteren 

begründet sich die Veränderung im Umlaufvermögen durch den Anstieg der Flüssigen Mittel (+ 4 T€) und

Reduktion der Forderungen (- 52 T€). Auf der Passivseite wurden die Beschlüsse der Verbandsversammlung 

übernommen. Das Eigenkapital weist nun die Verbandsrücklage sowie die Anteile am Eigenkapital und den 

Rücklagen der Komm.ONE aus. Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern werden in den Endabrechnun-

gen im Jahr 2021 erstattet. 

 

Finanzlage: 

Der Finanzmittelbestand zum Jahresende blieb in Summe nahezu unverändert bei 1,1 Mio. €. Die Zahlungsfä-

higkeit des Zweckverbands 4IT war jederzeit gewährleistet. 

 

Ertragslage: 

Die Gesamtsumme der Umlage- und umlageähnlichen Erlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge liegt in 

Summe bei 608 T€ und somit 177 T€ unter denen des Vorjahres. Die gesamten, durch den Geschäftsverlauf

begründeten Aufwendungen fallen mit 393 T€ um 8 T€ niedriger als im Vorjahr an. In Vorwegnahme des

Beschlusses der Verbandsversammlung wird der Überschuss in Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern 

eingestellt. Somit erwirtschaftete der Zweckverband 4IT ein ausgeglichenes Ergebnis.  

 

Personal: 

Der Zweckverband 4IT hat kein Personal beschäftigt. 

 

Investitionen: 

Der Zweckverband 4IT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Investitionen getätigt. 

 

 C. Prognosebericht 

Mit der Fusion zum 1.7.2018 hat die operative Fusion der vormaligen vier Häuser begonnen, die Ende 2020 

mit Beendigung des Programms Integration und der vollständigen organisatorischen Aufstellung abgeschlos-

sen wurde. Dennoch steht die Komm.ONE-Unternehmen noch nicht da, wo es sein muss. Das Jahr 2021 steht 

daher weiter im Zeichen der Optimierung. Insbesondere müssen die Zufriedenheit der  
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Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter verbessert und der Reifegrad der eingeführten Prozesse optimiert wer-

den, die interne Leistungserbringung muss schlanker und effektiver werden.  Dazu sind u.a. bereits die nach-

folgend aufgeführten Programme und Projekte initiiert worden, die im Jahr 2021 konsequent umgesetzt wer-

den: 

 MAGELLAN 

 Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz) 

 Great place to work (GPTW) 

 Verbesserung der Kundenzufriedenheit 

 Service-Desk-Operationalisierung und Service Excellence 

Mit der Einführung des neuen Markennamens Komm.ONE ist auch die Mission des Unternehmens angepasst 

worden. Mit der Mission “Wir sichern die digitale Souveränität der Gesellschaft” richtet die Komm.ONE-

Gruppe ihre Arbeit, ihre Aktivitäten und ihre Initiativen vollständig auf den Nutzen der Kommunen und der 

Bürger und Bürgerinnen in Baden-Württemberg aus. 

Ein wichtiger Eckpfeiler zur Sicherung der digitalen Souveränität ist der Einsatz von Open-Source-Software. 

Die Komm.ONE verfolgt deshalb neben dem umfassenden Einsatz von SAP-Produkte die Strategie, alle nicht 

SAP-Produkte möglichst auf Basis von Open Source zu entwickeln. 

 

Ein Schwerpunkt der Komm.ONE-Gruppe liegt auch im nächsten Jahr auf der bereits begonnenen Umset-

zung der Prozesse für das Onlinezugangsgesetz (OZG). Im OZG hat der Gesetzgeber festgelegt, dass bis 2022 

alle Verwaltungsdienstleistungen in Form von elektronischen Prozessen und Services für die Bürger und Bür-

gerinnen verfügbar gemacht werden müssen. 

Die Firmen der Komm.ONE-Gruppe sind als IT-Dienstleisterin vom Land beauftragt worden, einen wesentli-

chen Beitrag dazu zu leisten. Für die Komm.ONE-Gruppe bedeutet der Aufbau der Online-Verwaltung eine 

Weiterentwicklung der historisch gewachsenen Dienstleistungen und Produkte und der darauf basierenden 

Geschäftsmodelle, weg von einem isolierten Fachverfahren hin zu einem ganzheitlichen Angebot inklusive 

ergänzender Beratungsleistungen für die Kommunen zur Digitalisierung. Hierbei möchte der ZV 4IT zum einen 

Ideengeber sein und zum anderen die finanziellen Ressourcen bereitstellen bzw. schaffen. 

 

Der Verbandsvorsitzende erwartet aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin ein schwieriges 

Geschäftsumfeld für die Jahre 2021 und 2022. Für das laufende Jahr wird mit niedrigeren Steuereinnahmen 

für die Kommunen und einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte gerechnet. Ohne weitere Hilfspro-

gramme des Bundes und der Länder werden die Kommunen deutliche Einsparungen in den öffentlichen 

Haushalten vornehmen müssen. Auch hier leistet der ZV 4IT durch die Solidargemeinschaft seinen wichtigen 

Beitrag. 

 

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Hardware und digitalen Verfahrenslösungen infolge der Pan-

demie geht der Verbandsvorsitzende davon aus, dass der IT-Bereich der Kommunen von den  

 

Kürzungen in den kommunalen Haushalten nicht allzu stark betroffen sein wird. Vielmehr rechnet der Ver-

bandsvorsitzende damit, dass durch die gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie und den hie-

raus notwendigen Änderungen in den kommunalen Verwaltungsprozessen weitere Möglichkeiten bzw. An-

forderungen zur Beschleunigung der Digitalisierung in den angebotenen Dienstleistungen bestehen. Trotz der 

aufgezeigten Chancen in der Digitalisierung und den kommunalen Haushaltskürzungen wird weiterhin mit 

ausgeglichenen Ergebnissen für die Komm.ONE-Gruppe und mithin für den ZV 4IT gerechnet. Für 2021 sind 

für die Finanzierung der Investitionen keine Kredite von Dritten geplant. 
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Nach wie vor bestehen außerbilanzielle Lasten in Form nicht bilanzierter Pensionsverpflichtungen in einer 

Höhe von ca. EUR 197,7 Mio. €. Mittlerweile wird beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württem-

berg Karlsruhe (KVBW) Vermögen analog zu den notwendigen Pensionsrückstellungen für die Versorgungs-

verpflichtungen der angeschlossenen Mitglieder des KVBW aufgebaut, das jedoch mangels eines konkreten 

Anspruchs der Komm.ONE-Gruppe auf dieses Vermögen bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen 

nicht angerechnet werden kann. Allerdings geht der Verbandsvorsitzende nicht davon aus, dass dieser auf 

die Komm.ONE-Gruppe entfallende rechnerische Anteil dieses Vermögens derzeit einen erheblichen Einfluss 

auf die Höhe der nicht gebildeten Pensionsrückstellungen hätte.  

 

 D. Chancen- und Risikobericht 

1. Risikomanagementsystem 

Auch als öffentliches Wirtschaftsunternehmen müssen sich die Unternehmen der Komm.ONE-Gruppe einer 

verschärften Wettbewerbssituation stellen, unter anderem auch wegen der zunehmend steigenden rechtli-

chen Anforderungen. Hinzu kommen die ständig steigenden Anforderungen an die IT- und Datensicherheit, 

die im Zusammenwirken der Prozesse und der IT ebenfalls für zusätzliche Komplexität sorgen. Die 

Komm.ONE-Gruppe unterhält ein dokumentiertes Risikomanagementsystem. Die Geschäftsrisiken und 

Chancen werden regelmäßig überwacht sowie gesteuert. Zu den klassischen Risiken eines IT-Unternehmens 

gehören u.a. die Risiken der Abwanderung von Kunden, Ressourcenengpässe, fehlendes Neugeschäft sowie 

ausbleibende Geschäftsfeldentwicklungen oder fehlende Neukunden. Das Risikomanagement sorgt stets für 

weitreichende Transparenz über die aktuelle Risikosituation und sorgt rechtzeitig für notwendige Eventual-

entscheidungen im Gesamtkontext von Chancen und Risiken. Durch die Verankerung des Risikomanage-

ments in den täglichen Prozessen wird die Unternehmensleitung durch regelmäßige Berichte informiert. Hier 

ist insbesondere der ZV 4IT als Gemeinschaft gefordert seine Mitglieder auf die Risiken vorzubereiten und zu 

sensibilisieren. 

 

2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen in Bezug auf den weiteren Absatz der eigenen Produkte am 

Dritt- und Heimatmarkt. Insgesamt ist festzustellen, dass die Akquisition weiterer Kundenaufträge, sowohl im 

Heimatmarkt, als auch im Drittmarkt in einem schwierigeren Wettbewerbsumfeld erfolgt. Hinsichtlich des 

Drittmarkts zeigt sich ein hoher Verdrängungswettbewerb, der sich insbesondere in zunehmend niedrigen 

Verkaufs- und Absatzpreisen widerspiegelt. 

 

Die Komm.ONE-Gruppe hat auf die Entwicklungen im Heimat- und Drittmarkt reagiert und erforderliche Ge-

genmaßnahmen eingeleitet. Sie ist mit ihrem Produktportfolio im Markt für kommunale Software gut aufge-

stellt und sieht trotz des schwierigen Kundenumfelds Chancen für weiteres Umsatzwachstum. Das größte 

Risiko besteht für die Komm.ONE-Gruppe im Fachkräftemangel. Dieses wollen wir insbesondere  

 

durch die Hebung eigener Potentiale ausgleichen und gleichzeitig in den Nachwuchs investieren. Nach der 

weiteren Konsolidierung im abgeschlossenen Geschäftsjahr, wollen wir auch in der eigenen Verwaltung die 

entsprechenden Prozesse umsetzen, um die erlangten Erfahrungen in gewinnbringende Prozesse umzuset-

zen. 

 

Große Chancen für die Zukunft sieht der Verbandsvorsitzende hingegen im Aufbau des Programms „Souve-

ränität“. Hier werden die wichtigen Zukunftsprojekte der Komm.ONE-Gruppe unter einer übergreifenden Vi-

sion gebündelt, nämlich die Sicherung der digitalen Souveränität Deutschlands. Übergreifende Zielsetzung 

des Programms ist die Entwicklung der Komm.ONE-Gruppe zum Vordenker / Wegbereiter dieses  
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Geschäftsfeldes im Zuge der Umsetzung dieser Strategie (Roadmap) und Sicherung der Erlebbarkeit von 

Digitalisierung für Mitarbeiter und Mitglieder. Die einzelnen Unternehmen derKomm.ONE-Gruppe werden 

hierzu ihr technisches Know-How im Betrieb und der sicheren Anbindung einbringen. Da dies nicht an den 

Grenzen des Bundeslandes Halt machen wird, geht der Verbandsvorsitzende von der Generierung zusätzli-

cher Umsätze im Drittmarkt aus. Die Komm.ONE-Gruppe ist gemäß ihrem Selbstverständnis aber nicht nur 

Begleiterin der Kommunen auf dem Weg in die Digitalisierung, sondern auch Entdeckerin und Wegbereiterin 

von Innovationen. So wird auch im Jahr 2021 intensiv an Innovationen auf Open-Source-Basis sowie an For-

schungsprojekten gearbeitet. Dadurch wird nochmals der Zweck des Verbandes deutlich: Durch Einigkeit 

klare Vorgaben zu geben und den eingeschlagenen Weg geschlossen mitzugehen. 

 

Für die Smart City greifen intelligente Lösungen für so unterschiedliche Lebensbereiche wie z.B. Wohnen, 

Leben, Arbeiten, Mobilität, Versorgung, Entsorgung, usw. dergestalt ineinander, dass sie sich ergänzen und 

eine nachhaltige Steigerung der Lebensqualität schaffen. Dabei ist es für die Komm.ONE-Gruppe selbstver-

ständlich, dass die Smart City nicht an den Stadtgrenzen aufhört, sondern die umliegende ländliche Region 

mit einbezieht, was ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen im urbanen und im ländlichen Raum erforderlich 

macht. Die zunehmende Anzahl an Cyberattacken und virtuell geführten Handelskriegen zeigt jedoch, dass 

die Digitalisierung, Vernetzung und Integration von Services auch ein erhebliches Gefahrenpotenzial in sich 

birgt, dem allerdings mit digitaler Souveränität erfolgreich begegnet werden kann. Informationssicherheit und 

Datenschutz sind kritische Erfolgsfaktoren für die Gewährleistung einer solchen digitalen Souveränität, denn 

sie stärken das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in digitale Produkte und sind essentiell für die infor-

mationelle Selbstbestimmung. Als eine Konsequenz steht deshalb für die Unternehmen der Komm.ONE-

Gruppe die Einhaltung der Datensicherheit gemeinsam mit der Vernetzung und der Integration von Daten-

strukturen an oberster Stelle. Das eigene Cloud-Rechenzentrum dient dabei als sicherer Hafen für die digi-

talen Identitäten und Daten der Bürger und Bürgerinnen und der kommunalen Verwaltungen. 

 

In diesem Sinne ist die Komm.ONE-Gruppe bestens aufgestellt, um ihre Dienstleistungen optimal an den 

Bedürfnissen ihrer Kunden auszurichten und ihrem Anspruch als Wegbegleiterin der Kommunen durch die 

Digitalisierung gerecht zu werden. Die Unternehmen der Komm.ONE wurden gegründet, um dem anstehen-

den Fachkräftemangel und den Herausforderungen der digitalen Transformation der kommunalen Verwal-

tungen erfolgreich zu begegnen und die digitale Souveränität der Gesellschaft zu sichern. Die Bündelung der 

vorhandenen Kräfte schafft dabei die für die Veränderungen notwendigen Freiräume. Dabei möchte der ZV 

4IT federführend voranschreiten. 

 

 

Karlsruhe, den 22.06.2021     

 

 

 

Dr. Ulrich Fiedler  

Verbandsvorsitzender 
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 Mitglieder des Zweckverbandes: 

Die Mitglieder des Zweckverbandes 4IT sind Städte, Gemeinden, Landkreise und weitere Körperschaften des 

öffentlichen Rechts und sonstige Mitglieder. 

Die Mitglieder des Zweckverbandvorsitzes und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes 4IT zum 

31.12.2020 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 

 

 Vorsitzende des Zweckverbandes und des Verwaltungsrats: 

Verbandsvorsitzender: OB Dr. Ulrich Fiedler, Stadt Metzingen 

1. Stellvertreter: Landrat Stefan Dallinger, Rhein-Neckar-Kreis 

2. Stellvertreter: EBM Dr. Fabian Mayer, Stadt Stuttgart 

3. Stellvertreter: OB Dr. Frank Mentrup, Stadt Karlsruhe 

 

Verwaltungsrat 02.07.2018-30.06.2023: 
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 Versicherungsschutz 

Zur Absicherung des Risikos eines Vermögensschadens (D&O Versicherung) besteht Versicherungsschutz 

bei der Württembergische Gemeinde-Versicherung in Höhe von EUR 2.500.000,00.  

Zur Abdeckung weiterer Risiken besteht für den Zweckverband 4IT als Versicherungsnehmer über die Ver-

träge der Komm.ONE AöR mittelbar bei der Württembergische Gemeinde-Versicherung folgender Versiche-

rungsschutz: 

- Haftpflichtversicherung  

(Deckungssumme EUR 10.000.000,00 für Personen- und Sachschäden sowie EUR 5.000.000,00 für Vermögensschäden) 

- Eigenschadenversicherung (Deckungssumme EUR 500.000,00) 

- Vertrauensschadenversicherung (Deckungssumme EUR 1.000.000,00) 

- Rechtschutzversicherung  

(Deckungssumme EUR 1.000.000,00 je Rechtschutzfall bzw. bei privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dingliche Rechte 

EUR 100.000,00 sowie EUR 2.000.000,00 in Straf-Rechtschutzfälle EU)  

- Dienstreisefahrzeugversicherung (Deckungssumme EUR 50.000,00) 

 

 Wichtige Verträge 

Zur Erledigung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband mittels einer Geschäftsbesorgungsverein-

barung seitens der Komm.ONE AöR. 
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 Endgültige Umlage 

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes 4IT wird durch die Erhebung einer Umlage gedeckt. Die Verbands-

versammlung beschließt beim jeweiligen Jahresabschluss die endgültige Betriebsumlage. 

 

Der nicht zum Ausgleich der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Anteil aus der Umlagevorauszahlung 

in Höhe von EUR 214.903,44 ist in der Bilanz unter „Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern“ ausgewiesen.

Die endgültige Betriebsumlage wird vorbehaltlich der Zustimmung der Verbandsversammlung auf EUR 

392.795,64 festgesetzt.   
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 Vermögensplanabrechnung 2020 

 
Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, wurde bei der Darstellung die Bruttomethode des Formblatts 6 des 

Eigenbetriebsgesetzt gewählt. 

 

 Erfolgsplan 2020 (Erläuterung nach Kontengruppe) 

 
 



 

5.  Schwarzwald Musikfestival gGmbH 
 

 
Gründung: 
 
23. Dezember 1999 
 
 
Eintragung: 
 
in das Handelsregister Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 430952 
 
 
Gegenstand des Unternehmens:  
 
Hauptaktivität der Schwarzwald Musikfestival gGmbH ist die „Organisation und
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, wie Konzerten, Musiktheater- 
und Vortragsveranstaltungen in Gemeinden des Schwarzwaldes, insbesondere 
im Rahmen des Schwalrzwald Musikfestivals“ (Auszug aus § 2 der Satzung der
Schwarzwald Musikfestival gGmbH).  
 
Die Schwarzwald Musikfestival gGmbH kann als Träger einer regionalen Kultur-
förderung zur Verfügung stehen. In Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-
nen und Einrichtungen zur Förderung von Kunst und Kultur will die Gesellschaft 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Musikkultur in der Region leisten. 
 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 

 Die Stadt Oberndorf a. N. ist mit 3.750 Euro am Stammkapital von  
 56.250 Euro beteiligt, dies entspricht einem Anteil von 6,7 %. 

 
Des Weiteren sind als Gesellschafter beteiligt: 
 
Gesellschaft zur Förderung des Schwarzwald Musikfestivals e. V. 26,6 % 
Gemeinde Baiersbronn 13,3% 
Stadt Freudenstadt 13,3% 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) 13,3% 
Landkreis Calw 6,7% 
Landkreis Rottweil 6,7% 
Landkreis Freudenstadt 6,7% 
Mark Mast 6,7% 
 
 
Organe des Unternehmens: 
 
a) Geschäftsführung: 

Mark Mast, Geschäftsführender Intendant 



 

b) Verwaltungsrat: 

Mitglieder siehe Anlage 
 

c) Kuratorium (seit 2007): 

Mitglieder siehe Anlage 
 
d) Gesellschafterversammlung 

Die Gesellschaftsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der 
Gesellschafter (siehe Beteiligungsverhältnisse). 
 

 

Beteiligungen des Unternehmens: 

 
Keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



















 

Zu B) weitere geringfügige Beteiligungen (Ausleihungen): 
 
 

6. Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG 
 

18 Geschäftsanteile mit jeweils 50 Euro, insgesamt 900 Euro 
 

vgl. Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2020, Anlage 1 
 
 

7. Volksbank Rottweil 
 

3 Geschäftsanteile mit je 150 Euro, insgesamt 450 Euro 
 

vgl. Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2020, Anlage 2 
 
 

8. Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG 
 

10 Geschäftsanteile mit insgesamt 204,52 Euro 
 
vgl. Jahresabschluss 30.06.2020, Anlage 3 
 
 

9.  LOCALgenie eG 
 

10 Genossenschaftsanteile mit insgesamt 250,00 Euro 
 
Der geprüfte Jahresabschluss 2020 der LOCALgenie eG liegt noch nicht vor.  
 
vgl. Anlage 4 
 
 
 
 

 
 
 



Volksbank

Schwarzwald-Donau-Neckar eG

vbsdn.deAnlage 1
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  Anlage 4 

  LOCALgenie eG 
 

Gründung: 

15. Juni 2020  
 
 
Eintragung: 

in das Handelsregister Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 720171 
 
 
Gegenstand des Unternehmens:  

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der 
Mitglieder. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der gemeinschaftliche Handel mit Waren 
und Dienstleistungen, der Betrieb einer e-Commerce-Plattform, 
Standortmarketing und lokale, unternehmensnahe Berichterstattung.  

 
 
Beteiligungsverhältnisse: 

 Die Stadt Oberndorf a. N. ist mit 250 Euro beteiligt,  
dies entspricht 10 Genossenschaftsanteilen. 

 
 

Organe des Unternehmens: 

a) Vorstand: 

Herr Frank Bühler 
Herr Gerd Ulrich Flaig 
Frau Helga Schon 
Frau Anja Wegenast-Bühler 
Herr Vadim Maier 
 

b) Aufsichtsrat: 

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens sieben 
Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. 

 
c) Generalversammlung: 

Die Generalversammlung besteht aus den Mitgliedern der Genossenschaft 
bzw. deren gesetzlichen Vertretern. 

 

Beteiligungen des Unternehmens: 

Keine 



 

C) Mittelbare Beteiligungen über den Eigenbetrieb Wasserwerk    
     Oberndorf a. N.  
 

1. badenova AG & Co. KG 
 

Gründung: 
 
23. August 2001 
 
 
Eintragung: 
 
am 23. August 2001 in das Handelsregister Abt. A des Amtsgerichts Freiburg im 
Breisgau unter der Nummer HRA 4777 
 
 
Gegenstand des Unternehmens:  
 
Versorgung von Weiterverteilern und Endverbrauchern mit Erdgas, Strom, 
Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Res-
sourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit der Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung 
sowie Dienstleistungen der Datenverarbeitung und Informationstechnologie wie 
auch der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der Netze. 
 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 
Die Stadt Oberndorf a. N. ist über den Eigenbetrieb Wasserwerk Oberndorf a. 
N. als Kommanditistin mit 37.550 Euro am Stammkapital von 58.665.970 
Euro beteiligt, dies entspricht einem Anteil von 0,06 %.  
 
Mit Auflösung der stillen Beteiligung (1 Mio. Euro) und der entsprechenden Auf-
stockung des Stammkapitals werden diese Anteile im Jahr 2021 auf 96.291 
Euro bei einem Stammkapital von 61.067.220 Euro steigen. Dies entspricht 
einem Anteil von 0,158%. 
 
 
Insgesamt sind beteiligt: 
 
Thüga AG, München 44,6 % 
Stadtwerke Freiburg GmbH 32,8 % 
Offenburger Gasversorgung-Holding GmbH 7,1 % 
Stadt Lörrach 4,1 % 
Stadt Breisach am Rhein 2,1 % 
Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH 1,6 % 
Stadt Lahr 1,4 % 
Stadt Wehr 1,0 % 
Weitere Kommunen und Zweckverbände 5,3 % 
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